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Gemeinde Muldestausee
Beschlussantrag Nr.:  346/2017

X öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Frau Günther Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Finanzwesen

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz
Ortschaftsrat Friedersdorf
Ortschaftsrat Gossa
Ortschaftsrat Gröbern
Ortschaftsrat Krina
Ortschaftsrat Muldenstein
Ortschaftsrat Mühlbeck
Ortschaftsrat Plodda
Ortschaftsrat Pouch
Ortschaftsrat Rösa
Ortschaftsrat Schlaitz
Ortschaftsrat Schmerz
Ortschaftsrat Schwemsal
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bau- und Vergabeausschuss
Haupt- und Finanzausschuss Beschlussfassung 22.11.2017
Gemeinderat

Kurztitel: 
Annahme und Vermittlung einer Geldzuwendung der envia - Mitteldeutsche Energie AG
(enviaM), Chemnitztalstraße 13, 09114 Chemnitz, in Höhe von 2.000 Euro.   

Beschlusstext: 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Muldestausee beschließt die Annahme
und Verwendung einer Geldzuwendung in Höhe von 2.000 Euro durch die envia -
Mitteldeutsche Energie AG gemäß Sponsoringvertrag "Fonds Energieeffizienz Kommune"
vom 22.06.2017.

Verwendung:
Die Einnahme ist zweckgebunden für die Umsetzung des Projektes "Neuerrichtung von 3
LED-Leuchten am Heizhaus im OT Gröbern zum Zwecke der Energieeffizienz .
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 Erläuterung: 
Gemäß § 99 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche
Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der
Erfüllung von Aufgaben beteiligen.

Die enviaM ist ein regionaler Energiedienstleister.
Der Ausbau und die Festigung der Geschäftsbeziehungen zu ihren Kunden ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor. Im Unternehmensleitbild ist der sorgsame Umgang mit
natürlichen Ressourcen und damit verbunden die nachhaltige Entwicklung unserer Umwelt
verankert. Als regionaler Energieversorger ist sich die enviaM seiner Verantwortung
gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft bewusst. Um dies auch zukünftig zu fördern,
wurde der vertraglich vereinbarte Geldbetrag für das geplante Projekt gesponsert.

Die Höhe des Geldbetrages beträgt 2.000 Euro.

Lt. § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Muldestausee vom 17.7.14 einschließlich
1. Änderung vom 30.12.2014 ist der Haupt- und Finanzausschuss als beschließender
Ausschuss für die Annahme und Vermittlung dieser Spende zuständig (Wertgrenze hier
von über 500 Euro bis 3.000 Euro)

Buchungsstelle:
Einnahme: 54512001.234100/Sb.-Nr. 7.000001.3 / Betrag: 2.000 Euro /  Zahlungseingang
vom 24.07.2017

  

Finanzielle Auswirkungen:
a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen:   

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler


